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RS OGH 1956/5/9 7Ob223/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.05.1956

Norm

ABGB §1014

JN §94 Abs2

ZPO §42 Abs2

Rechtssatz

Unter "Auslagen" sind nur die durch die Prozeßführung verursachten Barauslagen zu verstehen, nicht aber Beträge,

die der Anwalt für die Bezahlung von Schulden seines Klienten aufgewendet hat.
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